KULTURPOLITIK AKTUELL

m Freiwillige in die Kultur!

>Freiwilliges Soziales Jahr« jetzt auch im Kulturbereich

Was lange Zeit nur im sozialen und dkologiturelle Vielfalt engagiere, sei auch gesellVerband selbst Gibernimmt dabei die Ver-
schen Bereich moglich war, gilt nun ebensachaftlichen Veranderungen gegeniiber aufrittiung maoglicher Interessentinnen und
fur die Kultur: Ab sofort kann das »Freiwil- geschlossener — ein gerade »im Hinblick alinsatzstellen und beantragt einen Bundes-
lige Soziale Jahr« — bundesweit und als Relie Integration und den Umgang mit Minderzuschuss, der durch Landes- und kommuna-
gelfall — auch im Kulturbereich geleistetheiten grundlegender Gesichtspunkt«. le Mittel erganzt werden kann. Zudem uber-
werden. Ende April verabschiedete der Bun- Doch wie so h&ufig liegen die Problemenimmt er die Aufgabe der »liberbetriebli-
desrat eine entsprechende Gesetzesinitiatigech hier im Detail. Denn eine erfolgreichehen« Qualifizierung in den gesetzlich vor-
der Bundesregierung. Danach kdnnen bé&esetzesinitiative ist die eine, deren konkregeschriebenen funf Bildungswochen.
reits zum 1. September Kunstschulen, Medie Umsetzung in der féderalistischen Bun- Die Resonanz — so hort man — ist auf3erst
enwerkstéatten, Museen, Theater, Bibliothedesrepublik die andere Seite. Allerdings liepositiv, so dass die BKJ ab September auch
ken, Kunsthauser, soziokulturelle Zentrengen mit dem Modellprojekt der Bundesverin den restlichen Bundeslandern aktiv wer-
kulturpadagogische Einrichtungen, Musik-einigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ)den kann. Ein strukturelles Manko des Frei-
schulen, Rockinitiativen etc. Interessentin»Rein ins Leben — Freiwilliges Soziales Jahwilligen Sozialen Jahrs im Kulturbereich lasst
nen aufnehmen. Das entsprechende Verfaim Kulturellen Bereich« (www.bkj.de/rein- sich allerdings auch mit gutem Willen nicht
ren wird derzeit mit den Bundeslandern abinsleben) wesentliche Erfahrungen bereit8bersehen. Die Einrichtung eines kulturellen
gestimmt. vor. Der seit fast einem Jahr in finf Landerrirreiwilligenplatzes kostet die einstellende
Das seit 1964 bestehende »Freiwillig€Niedersachsen, Berlin, Sachsen-Anhal&inrichtung in etwa 500 Euro monatlich.
Soziale Jahr«, das nicht nur verschiedensiiiringen und Sachsen) laufende Bunde®och wahrend im Sozial- und Okologiebe-
soziale, medizinische und karitative Einrichmodellversuch hat namlich bereits 125 Freireich mittlerweile l&angst die Strukturen fir
tungen entlastet, sondern auch Jugendlichevillige gewinnen kdnnen und zur gegenseieine moglichst kostenneutrale Gegenfinan-
zwischen 16 und 27 Jahren eine gesellschaftgen Zufriedenheit mit Theorie und Praxiszierung entwickelt worden sind, fehlen diese
liche und berufliche Orientierung verschaf-der Kulturarbeit vertraut gemacht. im Kulturbereich — zumal bei den kleineren
fen will, erfahrt so eine entscheidende Er- Und so hat auch die BKJ gewissermafefinrichtungen — noch weitgehend. Falls sich
weiterung. Denn es kann nicht schaden, wergine Fihrungsrolle bei der bundesweiten Irfolglich die Kulturpolitik in Bund und Lan-
»Jugendlichen schon frih die Mdoglichkeittierung der kulturellen Ausweitung des Frei-dern entschlieBen konnte, hier schnell far
gegeben wird, mit Kultur in Berithrung zuwilligen Jahrs tbernommen und eine Aus&leichbehandlung zu sorgen, dirften die Kul-
kommen und sich mit ihr auseinanderzuseschreibung gestartet mit dem Ziel, Kulturtureinrichtungen in Deutschland bald ein er-
zen«, meinte daher auch Kulturstaatsminieinrichtungen davon zu Uberzeugen, weitdieblich gesteigertes Interesse an den »Frei-
ster Nida-Rumelin in Reaktion auf die Bun+en jungen Menschen die Chance des Freiilligen« offenbaren.
desratsentscheidung, denn: Wer sich fir kulilligen Sozialen Jahrs zu eréffnen. Der Franz Kroger
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Gesetzes erkennen, wenngleich auch von
ihnen zahlreiche Kritikpunkte vorgebracht
werden. Vertreter der Kulturräume rechneten
eindrucksvoll vor, welch katastrophale
Folgen die Anwendung der Neuregelungen
mit sich brächten. Die Landeskulturverbände
hatten bereits in einem gemeinsamen Positionspapier
die Beibehaltung der bisherigen
Verteilungsmodi gefordert und die Notwendigkeit
einer Dynamisierung der jährlichen
Landeszuweisungen unterstrichen. Jene
150 Mio. DM (76,7 Mio. EUR) sind seit 1994
der trotz aller Kostensteigerungen eingefrorene
Sockelbetrag, im »alten« Gesetz noch
mit einem »mindestens« versehen.
Neu ist dafür ein Evaluationsparagraph,
der den Landtag alle vier Jahre mit Ausstattung
und Zuschnitt der Kulturräume befassen
soll. Diese Maßnahme erklärt sich auch
aus der positiv hervorzuhebenden Zeitoffenheit
des Gesetzes. Es gibt freilich auch eine
verfassungsrechtliche Lesart, die aus der fehlenden
Befristung ableitet, jene, die nun auf
Dauer zur Lastenteilung verpflichtet werden,
müßten auch über den größeren Teil der
Mittel frei verfügen können. Doch genau
dies läuft der eigentlichen Intention des Gesetzes
entgegen, da neue, demokratische Entscheidungsorgane
eingeführt worden sind.
Die Förderentscheidungen werden in den
Kulturkonventen getroffen, in denen als
stimmberechtigte Mitglieder gerade die
Landräte und Oberbürgermeister sitzen.
Wenn also der Landkreistag im bisherigen
Gesetz einen »systemimmanenten Fehler«
zu erkennen glaubt, so will er sich schlicht
von der landkreisübergreifenden Verantwortung
verabschieden und die Last der mühsam
erhaltenen kulturellen Dichte besonders im
ländlichen Raum der eigenen Haushaltslogik
opfern.
Inzwischen wird der Druck auf den auch
als »Kulturraumabwicklungsgesetz« titulierten
Gesetzentwurf immer größer. Parallel
wächst die Zustimmung zu dem Vorschlag,
doch das alte Gesetz zu verlängern
oder in eine Zeitoffenheit zu bringen und
noch einmal gründlich über die Gestalt
eines neuen Gesetzes nachzudenken. Selbst
der neue Kunstminister Matthias Rößler
ist diesem Vorschlag inzwischen offenbar
gewogen. In der Hoffnung, daß sich diese
Auffassung durchsetzt, schaut nun Sachsen
auf seine Abgeordneten, in deren Händen
das Schicksal konsequenter Kulturpolitik
liegt.
Tobias J. Knoblich
1 S. hierzu Tobias J. Knoblich: »Das Gesetz
über die Kulturräume in Sachsen. Ein Beitrag
zum Kulturföderalismus«, in: Institut
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft
(Hrsg.): Jahrbuch für Kulturpolitik
2001, Essen 2002, S. 245ff.




